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Kreis Lippe 
 
270 26. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 26. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 
 

Mittwoch, den 11.06.2014, um 15.30 Uhr 
 

im  Feuerwehrausbildungszentrum des Kreises Lippe, 
Blomberger Weg 60, 32657 Lemgo, 

 
Raum Köterberg 

 
statt. 
 
Evtl. Zusätze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
 
Detmold, 12.05.2014 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Hans-Dieter Wiesemann 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
 
 
 
271 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Lippe und der Gemeinde Dörentrup 
zur Wahrnehmung der Aufgaben des telefoni-
schen Bürgerservices der Gemeinde 
Dörentrup durch den Kreis Lippe 

 
Auf die von der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung 
Detmold im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold, 
ausgegeben am 12. Mai 2014, Nr. 20 (ABl. Reg. Dt. S. 
122-124), bekanntgemachte öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung wird gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GKG hingewiesen.  
 
Detmold, den 19.05.2014 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
BürgerService 
Im Auftrag 
 
 
S. Stroh 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
 

 
272 Bekanntmachung der Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 3 c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) für die 
Entnahme von Grundwasser aus den Sickerga-
lerien „In der Mark“, Gemarkung Horn, Flur 20, 
Flurstücke 57, 58, 215 

 
Die Stadt Horn-Bad Meinberg, vertreten durch die Stadt-
werke Horn-Bad Meinberg, hat hier die Bewilligung gem. § 
8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Fortsetzung der 
Entnahme von Grundwasser aus den Sickergalerien „In der 
Mark“ in Horn-Bad Meinberg, Gemarkung Horn, Flur 20, 
Flurstücke 57, 58, 215 in einer Menge bis zu 400 m³/d, 
65.000 m³/a beantragt. 
 
Das Entnehmen von Grundwasser mit einem jährlichen Vo-
lumen von 5.000 m³ bis weniger als 100.000 m³ ist in der 
Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG 
unter Nr. 13.3.3. als Vorhaben genannt, für das eine stand-
ortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG 
zu erfolgen hat.  
Gem. § 3c Satz 2 UVPG ist dann eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen, wenn bei Vorhaben mit gerin-
ger Größe oder Leistung nach Einschätzung der zuständi-
gen Behörde (hier: Kreis Lippe) aufgrund besonderer örtli-
cher Gegebenheiten in einer überschlägigen Prüfung ge-
mäß den in der Anlage 2 Nummer 2 zum UVPG aufgeführ-
ten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. 
 
Nach Prüfung der nach UVPG erstellten Unterlagen für 
dieses Vorhaben wurde unter Berücksichtigung der Krite-
rien des Anhang 2 zum UVPG festgestellt und entschieden, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen nicht zu erwarten sind. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a UVPG der Öf-
fentlichkeit bekannt gemacht.  
 
Detmold, den 20.05.2014 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Fachbereich Umwelt und Energie 
Az.: 4.3-66 38 20-8/25 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Töws  

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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273 Immissionsschutz  

Bekanntmachung der Entscheidung über die 
Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG). 

 
Die Firma Plogstert Energie GmbH & Co. KG, hier vertre-
ten durch Herrn Frank Plogstert, 32758 Detmold, Brokhau-
ser Str. 11, beantragt die Genehmigung gemäß §§ 4/16/19 
des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die 
wesentliche Änderung und den Betrieb einer Anlage zur 
biologischen Behandlung von Gülle (Biogasanlage) mit ei-
ner Biogaserzeugung ausschließlich durch anaerobe Ver-
gärung an dem Standort in 32758 Detmold, Brokhauser 
Str. 11, Gemarkung Dehlentrup, Flur 3, Flurstück 21. 
 
Die Biogasanlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP- pflich-
tigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 8.4.2.2, Spalte 2 
(Buchst. S) als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der 
Anlage 2 des UVPG aufgeführten Schutzkriterien und trotz 
der geringen Größe oder Leistung des Vorhabens nur auf-
grund besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in 
der Anlage 2 Nummer 2 aufgeführten Schutzkriterien er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Kreisverwaltung Lippe 
Der Landrat 
 
Detmold, den 20.05.2014 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Töws 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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Stadt Detmold 
 
274 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
01-82 „Immelmannstraße“, (beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: nördlich und südlich der Im-

melmannstraße zwischen An-
nastraße und östlich der Lem-
goer Straße 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 07.05.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 
I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  

Bebauungsplanes 01-82 „Immelmannstraße“, (be-
schleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: nördlich und südlich der Immel-

mannstraße zwischen Anna-
straße und östlich der Lemgoer 
Straße 

 
II. das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
anzuwenden 

 
III. gem. § 3 (1) i. V. mit § 4 (1) BauGB auf die frühzeitige 

Darlegung der Planungsabsichten zu verzichten, da die 
Unterrichtung und Erörterung auf anderer Grundlage er-
folgen soll. 
 

Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 07.05.2014 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-82 „Immelmannstraße“, 

(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: nördlich und südlich der Im-

melmannstraße zwischen An-
nastraße und östlich der Lem-
goer Straße 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 14.05.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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275 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
01-41 „Werreterrassen“, (beschleunigte Aufstellung) 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: Südlich der Bahnlinie Herford-

Altenbeken, westlich der 
„Volkhausenstraße“, nördlich 
der „Simon-August-Straße“ 
und der „Georg-Weerth-
Straße“, östlich der „Held-
manstraße“ 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 07.05.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 
I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  

Bebauungsplanes 01-41 „Werreterrassen“,  
(beschleunigte Aufstellung) 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: Südlich der Bahnlinie Herford-

Altenbeken, westlich der 
„Volkhausenstraße“, nördlich der 
„Simon-August-Straße“ und der 
„Georg-Weerth-Straße“, östlich 
der „Heldmanstraße“ 

II. das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
anzuwenden 

III. gem. § 3 (1) i. V. mit § 4 (1) BauGB die Planungsab-
sichten frühzeitig auf Dauer eines Monats öffentlich 
darzulegen und dazu eine Bürgerversammlung durch-
zuführen 

IV. gem. §13a BauGB den Flächennutzungsplan im Wege 
der Berichtigung anzupassen. 

 
Die Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Für 
das Plangebiet ist davon auszugehen, dass ein Vorkom-
men besonders geschützter planungsrelevanter Arten im 
Sinne des § 10 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
nicht vorhanden sind. Gem. den Aussagen des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LA-
NUV) ist kein gesetzlich geschütztes Biotop, kein Vogel-
schutzgebiet und kein FFH-Gebiet betroffen. Verbotstatbe-
stände des § 19 (3) BNatSchG liegen nicht vor. Es werden 
keine Maßnahmen durchgeführt, die gem. § 42 (1) 
BNatSchG im Sinne des Artenschutzes als Verbote gelten.  
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 07.05.2014 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-41 „Werreterrassen“, (be-

schleunigte Aufstellung) 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: Südlich der Bahnlinie Herford-

Altenbeken, westlich der 
„Volkhausenstraße“, nördlich 
der „Simon-August-Straße“ 
und der „Georg-Weerth-
Straße“, östlich der „Held-
manstraße“ 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 08.05.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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276 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
01-83 „Adenauerstraße“, (beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: Im Bereich nördlich und süd-

lich der Niedersachsenstraße, 
östlich und westlich der Sieg-
friedstraße, südlich der Lilien-
thalstraße und westlich der 
Konversionsfläche Hohenloh 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 07.05.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 
I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  

Bebauungsplanes 01-83 „Adenauerstraße“, (beschleu-
nigte) Aufstellung 
Ortsteil: Detmold Nord 
Plangebiet: Im Bereich nördlich und südlich der Nie-

dersachsenstraße, östlich und westlich 
der Siegfriedstraße, südlich der Lilient-
halstraße und westlich der Konversions-
fläche Hohenloh 

 
II. das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2(4) BauGB 
anzuwenden 

 
III. gem. § 3 (1) i. V. mit § 4 (1) BauGB auf die frühzeitige 

Darlegung der Planungsabsichten zu verzichten, da die 
Unterrichtung und Erörterung auf anderer Grundlage er-
folgen soll. 

 
Die Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Für 
das Änderungsgebiet ist davon auszugehen, dass ein Vor-
kommen besonders geschützter planungsrelevanter Arten 
im Sinne des § 10 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
nicht vorhanden sind. Gem. den Aussagen des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LA-
NUV) ist kein gesetzlich geschütztes Biotop, kein Vogel-
schutzgebiet und kein FFH-Gebiet betroffen. Verbotstatbe-
stände des § 19 (3) BNatSchG liegen nicht vor. Es werden 
keine Maßnahmen durchgeführt, die gem. § 42 (1) 
BNatSchG im Sinne des Artenschutzes als Verbote gelten.  
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 07.05.2014 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-83 „Adenauerstraße“, (be-

schleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: Im Bereich nördlich und süd-

lich der Niedersachsenstraße, 
östlich und westlich der Sieg-
friedstraße, südlich der Lilien-
thalstraße und westlich der 
Konversionsfläche Hohenloh 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 14.05.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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277 Entwurfsoffenlegung Bebauungsplan 01-52 

“Braunenbruch“, 8. Änderung 
 
01-52 „Braunenbruch", 8. Änderung 
Ortsteil:   Detmold Süd 
Änderungsgebiet: südlich der Eisenbahn, west-

lich der Klingenbergstraße 
 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 07.05.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes 
mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des 
 
Bebauungsplanes 01-52 „Braunenbruch", 8. Änderung 
Ortsteil:   Detmold Süd 
Änderungsgebiet: südlich der Eisenbahn, west-

lich der Klingenbergstraße 
 
und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
 

04.06.2014 bis einschließlich 04.07.2014 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Neben dem Entwurf des Plans einschließlich des Umwelt-
berichts sind folgende Dokumente verfügbar, die umwelt-
bezogene Informationen enthalten:  
 

Art der  
vorhandenen  
Information  

Urheber  
 

Thematischer  
Bezug  

Drei Stellung-
nahmen von 
Behörden und 
sonstigen Trä-
gern  
öffentlicher Be-
lange 

Kreis Lippe, 
Werre Wasser- 
verband, Geolo-
gischer Dienst 
NRW 

Überschwem-
mungsgebiet, 
Aussagen zum 
Baugrund 

Ein Fachgutach-
ten 

GEONET Um-
weltconsulting 
GmbH 

Klimaökologi-
sche Auswir-
kungen 

 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
 

 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 119, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 07.05.2014 über den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes 01-52 „Braunenbruch“, 8. Än-
derung 
Ortsteil:   Detmold Süd 
Änderungsgebiet: südlich der Eisenbahn, west-

lich der Klingenbergstraße 
 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 15.05.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 
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278 Entwurfsoffenlegung Bebauungsplan 01-53 

“Gelskamp“, 14. Änderung 
 
01-53 „Gelskamp", 14. Änderung 
Ortsteil:        Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Teilbereich A: zwischen Kreuzstra-

ße, Klingenbergstraße und Werre - 
Teilbereich B: nördlich der Eisen-
bahn, westlich der Werre - Teilbe-
reich C: zwischen Am Stoppelkamp 
und Werre 

 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 07.05.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes 
mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des 
 
Bebauungsplanes 01-53 „Gelskamp", 14. Änderung 
Ortsteil:        Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Teilbereich A: zwischen Kreuzstra-

ße, Klingenbergstraße und Werre - 
Teilbereich B: nördlich der Eisen-
bahn, westlich der Werre - Teilbe-
reich C: zwischen Am Stoppelkamp 
und Werre 

 
und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
 

04.06.2014 bis einschließlich 04.07.2014 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Neben dem Entwurf des Plans einschließlich des Umwelt-
berichts sind folgende Dokumente verfügbar, die umwelt-
bezogene Informationen enthalten:  
 

Art der  
vorhandenen  
Information  

Urheber  
 

Thematischer  
Bezug  

Zwei Stellung-
nahmen von 
Behörden und 
sonstigen Trä-
gern  
öffentlicher Be-
lange 

Kreis Lippe, Ge-
ologischer 
Dienst NRW 

Überschwem-
mungsgebiet, 
Aussagen zum 
Baugrund 

 
 
 
 
 
 

 
Ein Fachgutach-
ten 

GEONET Um-
weltconsulting 
GmbH 

Klimaökologi-
sche Auswir-
kungen 

 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 119, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 07.05.2014 über den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes 01-53 „Gelskamp“, 14. Ände-
rung 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Teilbereich A: zwischen 

Kreuzstraße, Klingenberg-
straße und Werre - Teilbereich 
B: nördlich der Eisenbahn, 
westlich der Werre - Teilbe-
reich C: zwischen Am Stop-
pelkamp und Werre 

 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 15.05.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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279 Entwurfsoffenlegung Bebauungsplan 18-32 

“Hünenweg/Germanenweg“ 
 
18-32 „Hünenweg/Germanenweg", (beschleunigte) 
Aufstellung 
Ortsteil:  Hiddesen 
Plangebiet: zwischen Hünenweg, Germanenweg  

und Maiweg 
 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 07.05.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes 
mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des 
 
Bebauungsplanes 18-32 „Hünenweg/Germanenweg", 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Hiddesen 
Plangebiet: zwischen Hünenweg, Germanenweg  

und Maiweg 
 
und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

03.06.2014 bis einschließlich 04.07.2014 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 126, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 

 
Im vorliegenden beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB wird von einer Umweltprüfung abgese-
hen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 07.05.2014 über den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes 18-32 „Hünenweg/Germanenweg“, 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Hiddesen 
Plangebiet: zwischen Hünenweg, Germanenweg 
  und Maiweg 
 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 15.05.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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Stadt Horn- Bad Meinberg 
 
280 Bekanntmachung des Gesamtabschlusses der 

Stadt Horn-Bad Meinberg zum 31.12.2012 
 
I. Gesamtabschluss 2012 der Stadt Horn-Bad Mein-

berg und die Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sitzung 
am 10.04.2014 gem. § 116 Abs. 1 S. 3 und 4 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666) in der zurzeit geltenden 
Fassung i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH geprüften und 
mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verse-
henen Gesamtabschluss sowie den Gesamtlagebericht 
zum 31.12.2012 durch Beschluss bestätigt und dem Bür-
germeister Entlastung erteilt. 
 
Die Zahlen der Gesamtbilanz sowie der Gesamtergebnis-
rechnung zum 31.12.2012 sind nachstehend abgedruckt:  
 
Gesamtbilanz 2012 
 

AKTIVA  
1. Anlagevermögen 

1.1 
Immaterielle Vermögensge-
genstände 469.198 

 
1.2 Sachanlagen 

1.2.1 
Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 12.526.771 

1.2.2 
Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 46.366.509 

 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 

1.2.3.1 
Grund und Boden des Infra-
strukturvermögens 6.890.436 

1.2.3.2 
Bauten des Infrastrukturvermö-
gens 90.062.527 

 

1.2.4 
Bauten auf fremdem Grund und 
Boden 38.559 

1.2.5 
Kunstgegenstände, Kulturdenk-
mäler 17 

1.2.6 
Maschinen und technische An-
lagen, Fahrzeuge 1.417.335 

1.2.7 
Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 1.466.214 

1.2.8 
geleistete Anzahlungen und An-
lagen im Bau 722.551 

 
1.3 Finanzanlagen  

1.3.1 
Anteile an verbundenen Unter-
nehmen 17.413 

1.3.2 
Anteile an assoziierten Unter-
nehmen 181.001 

1.3.3 übrige Beteiligungen 17.595 
1.3.4 Sondervermögen 0 

1.3.5 
Wertpapiere des Anlagevermö-
gens 527.834 

1.3.6 Ausleihungen 34.770 
2. Umlaufvermögen 
2.1 Vorräte 

 

2.1.1 
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, 
Waren 4.919.465 

2.1.2 geleistete Anzahlungen 0 
 

2.2 
Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände 

2.2.1 Forderungen 6.764.925 

2.2.2 
sonstige Vermögensgegenstän-
den 107.773 

 

2.3 
Wertpapiere des Umlaufver-
mögens 0 

 
2.4 Liquide Mittel 5.157.092 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 109.764 
 

4. 
Nicht durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag 0 

  

SUMME  AKTIVA 177.797.709 

 

PASSIVA 
1. Eigenkapital 
1.1 Allgemeine Rücklage 58.681.260 
1.2 Sonderrücklagen 0 
1.3 Ausgleichsrücklage 259.441 
1.4 Ergebnisvortrag -314.775 

1.5 
Ausgleichsposten für Anteile 
anderer Gesellschafter 0 

1.6 
Unterschiedsbetrag aus Kapital-
konsolidierung 114.478 

 
2. Sonderposten 
2.1 für Zuwendungen 29.020.603 
2.2 für Beiträge 26.017.772 
2.3 für den Gebührenausgleich 523.821 
2.4 sonstige Sonderposten 5.331.046 
 
3. Rückstellungen 
3.1 Pensionsrückstellungen 12.805.640 

3.2 
Rückstellungen für Deponien 
und Altlasten 0 

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.056.653 
3.4 Steuerrückstellungen 3.729 
3.5 sonstige Rückstellungen  656.101 
 
4. Verbindlichkeiten 
4.1 Anleihen 0 

4.2 
Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen  26.599.769 

4.3 
Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 5.000.000 

4.4 

Verbindlichkeiten aus Vorgän-
gen, die Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleichkommen 0 

4.5 
Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 1.387.806 

4.6 sonstige Verbindlichkeiten 10.086.586 
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5. 
Passive Rechnungs- 
abgrenzungsposten 2.391.525 

 

SUMME  PASSIVA 177.797.709 
 
Gesamtergebnisrechnung 2012 

Nr.  Bezeichnung 

Ergebnis des 
Rechnungsjah-
res 2012 

1  
Steuern und ähnliche Ab-
gaben 12.907.540 

2 + 
Zuwendungen und allge-
meine Umlagen 9.214.299 

3 + sonstige Transfererträge 160 

4 + 
öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 7.820.643 

5 + 
privatrechtliche Leistungs-
entgelte 493.868 

6 + 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 548.494 

7 + sonstige ordentliche Erträge 2.246.319 
8 + aktivierte Eigenleistungen 154.996 

9 
+/
- Bestandsveränderungen 0 

    

10 = 
Ordentliche 
Gesamterträge 33.386.319 

    
11 - Personalaufwendungen 6.941.178 
12 - Versorgungsaufwendungen 942.699 

13 - 
Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 5.149.652 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.877.520 
15 - Transferaufwendungen 14.794.896 

16 - 
sonstige ordentliche Auf-
wendungen 2.979.502 

 

17 
 

Ordentliche 
Gesamtaufwendungen 35.685.449 

 

18 
 

Ordentliches  
Gesamtergebnis 
(Zeilen 10 und 17) - 2.299.130 

 
19 + Finanzerträge 334.470 

20 - 
Zinsen und sonstige Fi-
nanzaufwendungen 1.155.363 

 

21 = 
Gesamtfinanzergebnis 
(Zeilen 19 und 20) -820.893 

 

22 = 

Gesamtergebnis der lau-
fenden 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeilen 18 und 21) - 3.120.023 

 
23 + außerordentliche Erträge 351.277 

24 - 
außerordentliche Aufwen-
dungen 55.000 

 

25 = 

außerordentliches  
Gesamtergebnis 
(Zeilen 23 + 24) 296.277 

 
 

 

26 = 
Gesamtjahresergebnis 
(Zeilen 22 und 25) - 2.823.746 

    

27 - 
anderen Gesellschaftern 
zuzurechnendes Ergebnis 0 

    

28  
Gesamtbilanzgewinn/ -
verlust -2.823.746 

 
II. Bekanntmachung des Gesamtabschlusses zum 

31.12.2012 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2012 der Stadt Horn-Bad 
Meinberg wird hiermit gem. § 116 Abs. 1 S. 4 GO NRW 
i.V.m. § 96 Abs. 2 S. 2 GO NRW öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
III. Erfüllung der Anzeigepflicht 
 
Der Gesamtabschluss 2012 der Stadt Horn-Bad Meinberg 
ist gem. § 116 Abs. 1 S. 4 GO i.V.m. § 96 Abs. 2 S. 1 GO 
NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 29.04.2014 ange-
zeigt worden. 
 
IV. Möglichkeit der Einsichtnahme 
 
Der Gesamtabschluss 2012 der Stadt Horn-Bad Meinberg 
zum 31.12.2012 mit allen Anlagen liegt gem. § 116 Abs. 1 
S. 4 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 2 S. 2 GO NRW ab sofort 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 zur Ein-
sichtnahme im Rathaus der Stadt Horn-Bad Meinberg, 
Marktplatz 4, Zimmer 20, während der Dienststunden öf-
fentlich aus. 
 
Dem Gesamtabschluss beigefügt ist der Beteiligungsbe-
richt der Stadt Horn-Bad Meinberg zum 31.12.2012. Der 
Beteiligungsbericht liegt ebenfalls zu den vorgenannten 
Zeiten  im Rathaus, Zimmer 20, zur Einsichtnahme gemäß 
§ 117 Abs. 2 GO NRW aus.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 12.05.2014 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
 
 
 
281 Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und 

des Lageberichtes sowie die Entlastung des 
Bürgermeisters 

 
I. Jahresabschluss 2012 der Stadt Horn-Bad Meinberg 

und die Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sitzung 
am 10.04.2014 gem. § 96 I der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV.NRW.S.666) in der zurzeit geltenden Fassung den 
vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH ge-
prüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht festgestellt 
und dem Bürgermeister uneingeschränkte Entlastung er-
teilt. 
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AKTIVA  
1. Anlagevermögen 

1.1 
Immaterielle Vermögensge-
genstände 7.625,31 

1.2 Sachanlagen 

1.2.1 
Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

1.2.1.1 Grünflächen 5.272.963,39 
1.2.1.2 Ackerland 1.210.463,00 
1.2.1.3 Wald / Forsten 5.230.964,35 

1.2.1.4 
sonstige unbebaute Grundstü-
cke 812.380,00 

 

1.2.2 
Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

1.2.2.1 Kinder- / Jugendeinrichtungen 1.697.757,90 
1.2.2.2 Schulen 26.707.130,62 
1.2.2.3 Wohnbauten 135.424,53 

1.2.2.4 
sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 17.826.195,75 

 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 

1.2.3.1 
Grund und Boden des Infra-
strukturvermögens 6.685.919,45 

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.529.016,80 

1.2.3.3 
Gleisanlagen mit Streckenaus-
rüstung und Sicherungsanlagen 0 

1.2.3.4 
Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen 0 

1.2.3.5 
Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
und Verkehrslenkungsanlagen 41.421.735,38 

1.2.3.6 
sonstige Bauten des Infrastruk-
turvermögens 394.399,99 

 

1.2.4 
Bauten auf fremdem Grund und 
Boden 38.559,09 

 

1.2.5 
Kunstgegenstände, Kulturdenk-
mäler 17,00 

 

1.2.6 
Maschinen und technische An-
lagen, Fahrzeuge 1.325.364,25 

 

1.2.7 
Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 1.447.535,19 

 

1.2.8 
geleistete Anzahlungen und An-
lagen im Bau 648.578,00 

1.3 Finanzanlagen  

1.3.1 
Anteile an verbundenen Unter-
nehmen 17.412,80 

1.3.2 Beteiligungen 64.195,88 
1.3.3 Sondervermögen 13.457.687,43 

1.3.4 
Wertpapiere des Anlagevermö-
gens 527.834,12 

1.3.5 Ausleihungen 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0 
1.3.5.2 an Beteiligungen 0 
1.3.5.3 an Sondervermögen 4.599.787,41 
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen 169.169,57 

 
 
 
 

 
2. Umlaufvermögen 
2.1 Vorräte 

2.1.1 
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, 
Waren 4.780.694,46 

2.1.2 geleistete Anzahlungen 0 
 

2.2 
Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände 

2.2.1 

öffentlich-rechtliche Forderun-
gen und Forderungen aus 
Transferleistungen 5.728.895,74 

 
2.2.2 privatrechtliche Forderungen 1.083.448,95 
 

2.2.3 
sonstige Vermögensgegenstän-
de 87.499,25 

 

2.3 
Wertpapiere des Umlaufver-
mögens 0 

 
2.4 Liquide Mittel 3.648.063,43 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 92.932,42 
 

SUMME  AKTIVA 147.649.651,46 

 

PASSIVA 
1. Eigenkapital 
1.1 Allgemeine Rücklage 58.981.259,64 
1.2 Sonderrücklagen 0 
1.3 Ausgleichsrücklage 259.440,82 
1.4 Jahresfehlbetrag 3.152.881,21 
 
2. Sonderposten 
2.1 für Zuwendungen 29.020.603,47 
2.2 für Beiträge 18.451.583,85 
2.3 für den Gebührenausgleich 472.765,39 
2.4 sonstige Sonderposten 4.854.670,15 
 
3. Rückstellungen 
3.1 Pensionsrückstellungen 12.805.640,00 

3.2 
Rückstellungen für Deponien 
und Altlasten 0 

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.030.652,80 

3.4 
sonstige Rückstellungen nach 
§ 36 IV und V 349.664,46 

 
4. Verbindlichkeiten 
4.1 Anleihen 0 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0 
4.2.2 von Beteiligungen 0 
4.2.3 von Sondervermögen 0 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 2.477.414,37 
4.2.5 von Kreditinstituten 2.752.487,70 
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4.3 
Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 5.000.000,00 

 

4.4 

Verbindlichkeiten aus Vorgän-
gen, die Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleichkommen 0 

 

4.5 
Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 982.608,61 

 

4.6 
Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen 70.942,84 

 
4.7 sonstige Verbindlichkeiten 481.553,11 
 
4.8 erhaltene Anzahlungen 9.419.720,28 
 

5. 
Passive Rechnungs- 
abgrenzungsposten 2.391.525,18 

 

SUMME  PASSIVA 147.649.651,46 
 
II. Bekanntmachung der Schlussbilanz auf den 

31.12.2012 
 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Horn-Bad 
Meinberg über den Jahresabschluss 2012 und den Lage-
bericht sowie die Entlastung des Bürgermeisters wird hier-
mit gem. § 96 II GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2012 liegt zusammen mit dem Lage-
bericht ab dem 26.05.2014 bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Rathaus der 
Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 4, Zimmer 20, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Gesamtergebnisrechnung 2012 

Nr.  Bezeichnung 

Ergebnis des 
Rechnungsjah-
res 2012 

1  
Steuern und ähnliche Ab-
gaben 12.908.555,38 

2 + 
Zuwendungen und allge-
meine Umlagen 9.214.299,16 

3 + sonstige Transfererträge 160,00 

4 + 
öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 2.543.462,76 

5 + 
privatrechtliche Leistungs-
entgelte 526.895,65 

6 + 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 778.690,88 

7 + sonstige ordentliche Erträge 2.210.218,33 
8 + aktivierte Eigenleistungen 10.080,00 

9 
+/
- Bestandsveränderungen 0 

    
10 = Ordentliche Erträge 28.192.362,16 
11 - Personalaufwendungen 5.762.827,75 
12 - Versorgungsaufwendungen 942.699,40 

13 - 
Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 4.482.596,37 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.227.501,54 
15 - Transferaufwendungen 15.060.331,12 
 
 

 

16 - 
sonstige ordentliche Auf-
wendungen 2.266.611,33 

 
17  Ordentliche Aufwendungen 31.742.567,51 
 

18  
Ordentliches Ergebnis (Zei-
len 10 und 17) - 3.550.205,35 

 
19 + Finanzerträge 635.270,21 

20 - 
Zinsen und sonstige Fi-
nanzaufwendungen 237.946,07 

 

21 = 
Finanzergebnis 
(Zeilen 19 und 20) 397.324,14 

 

22 = 

Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeilen 18 und 21) - 3.152.881,21 

 
23 + außerordentliche Erträge 0 

24 - 
außerordentliche Aufwen-
dungen 0 

 

25 = 
außerordentliches Ergebnis 
(Zeilen 23 und 24) 0 

 

26 = 
Jahresergebnis 
(Zeilen 22 und 25) - 3.152.881,21 

 
Horn-Bad Meinberg, den 12.05.2014 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



528 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Gemeinde Kalletal 
 
282 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes Nr. 08/16 "Sondergebiet Aldi-
Markt", Hohenhausen, gem. § 13 a BauGB (be-
schleunigtes Verfahren) 

 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Festlegung der Öffentlichkeitsbeteiligung (Öffentli-

che Auslegung) 
 

vom 12.05.2014 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen der Ge-
meinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 07.05.2014 die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
08/16 "Sondergebiet Aldi-Markt", Hohenhausen, gem. § 13 
a BauGB (beschleunigtes Verfahren) sowie die Durchfüh-
rung der öffentlichen Auslegung beschlossen. Das Plange-
biet wird begrenzt durch den Römerweg im Westen, den 
Fassensteg im Süden, das Gemeindehaus im Norden so-
wie vom Tennisclub (Tennisplätze) im Nordosten und Os-
ten.  
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) bekanntgemacht. Der Beschluss hat 
den folgenden Wortlaut: 
 
"1. Aufstellungsbeschluss 
 
Für den Bereich der Grundstücke Gemarkung Hohenhau-
sen, Flur 8, Flurstücke 484, 481 und 445 wird gem. § 2 
Abs. 1 BauGB der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 
08/16 "Sondergebiet Aldi-Markt", Hohenhausen, gem. § 
13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
Der Bebauungsplan wird ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes ist dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. 
  
2. Festlegung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Es wird beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 08/16 "Sondergebiet Aldi-Markt", Hohenhau-
sen, gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem.  
§ 4 (2) BauGB zu beteiligen." 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes ergibt sich aus dem in dieser Bekanntmachung ab-
gedruckten Übersichtsplan und ist Deckungsgleich mit dem 
Vorhabengebiet. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gem. § 13 a 
BauGB im beschleunigten Verfahren ohne frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB und ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
 
 
 
 
 

 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 08/16 "Sondergebiet Aldi-Markt", Hohenhausen, beste-
hend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festset-
zungen sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan und 
der Begründung (ohne Umweltprüfung) liegen in der Zeit 
vom 
 

04.06.2014 bis einschließlich 09.07.2014 
 
während der allgemeinen Dienststunden (Montag bis Frei-
tag von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Technischen Rathaus der Gemeinde Kalle-
tal, Fachbereich Planen und Bauen, Herforder Str. 11 (Erd-
geschoss, Flur) in  32689 Kalletal-Hohenhausen zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung unterrichten und zur Pla-
nung äußern. Zusätzlich können die Planunterlagen im In-
ternet unter der Internetadresse www.kalletal.de Rubrik  
`Bauleitplanung´ eingesehen werden. 
 
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen in Form 
von Gutachten oder Angaben aus öffentlichen Datenban-
ken vor und werden ebenfalls mit ausgelegt: 
− WoltersPartner GmbH: Bebauungsplan Nr. 08/16 / 1 

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3 c 
UVPG, Februar 2014, Coesfeld.  
(Prüfung, ob durch die Planung erhebliche Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind) 

− Uppenkamp und Partner: Immissionsschutz-
Gutachten, Schalltechnische Untersuchung im Rah-
men der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bau-
leitplanes Nr. 08/16 „Sondergebiet Aldi-Markt” in Kal-
letal, 11. März 2014, Ahaus.  
(Prüfung, ob vom Verkehr, insbesondere von der 
Stellplatznutzung negative Umweltauswirkungen aus-
gehen) 

− Schutzgebiete (Natura 2000) (s. Begründung) 
− Tiere und Pflanzen (Biotop- und Artenschutz) (s. Be-

gründung) 
− Kultur- und Sachgüter (Denkmalschutz) (s. Begrün-

dung) 
− Wasser (Entwässerung) (s. Begründung) 
− Boden (Kampfmittel) (s. Begründung) 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Gemeinde Kalletal schriftlich oder zur Niederschrift im 
Technischen Rathaus der Gemeinde Kalletal, Herforder 
Str. 11, 32689 Kalletal – Hohenhausen abgegeben werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 i. V. mit § 4a Abs. 
6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. Es wird darauf hingewie-
sen, dass gem. § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ein 
Antrag unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können. Gem. § 
13 Abs. 3 Satz 2 wird darauf hingewiesen, dass von einer  
Umweltprüfung abgesehen wird. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Der vorstehende Beschluss zur Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 08/16 "Sondergebiet Al-
di-Markt", Hohenhausen, sowie die öffentliche Auslegung 
werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen bei dem Erlass dieses Be-
schlusses nach Ablauf eines Jahres seit seiner Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Aufstellungsbeschluss ist nicht öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Kalletal, den 12.05.2014 
 
 
Andreas Karger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
283 Aufhebungssatzung zur Gebührensatzung der 

Volkshochschule der Alten Hansestadt Lemgo 
vom 28.06.2010 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 
1994 S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 
24.02.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
(1) Die Gebührensatzung der Volkshochschule der Alten 

Hansestadt Lemgo vom 28.06.2010 wird zum 
30.06.2014 aufgehoben. 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Aufhebungssatzung zur Gebührensatzung der Volks-
hochschule der Alten Hansestadt Lemgo vom 28.06.2010 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NW. 
1994 S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen Bestim-
mung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 29.04.2014 
 
 
Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.05.2014 
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